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Bezirksrat Clemens Gudenus 

stellt gemäß § 24 der Geschäftsordnung der Bezirksvertretung zur Sitzung der 

Bezirksvertretung am 27. Juni 2024 nachstehenden Antrag 

Betrifft: Versetzung der „gekennzeichneten Abstellfläche“ für Scooter 

Die zuständige Magistratsabteilung 46 möge die „gekennzeichnete Abstellfläche“ für Leih-E-Scooter 
vor dem Geschäftslokal in der Gußhausstraße 26 an einen geeigneteren Standort versetzen. 

Begründung:  

Durch die „gekennzeichnete Abstellfläche“ entsteht jetzt gewissermaßen eine Engstelle zwischen 
dieser und dem im Haus Gußhausstraße 26 befindlichen Frisörsalon. 
Seit Jahrzehnten befindet sich in diesem Geschäftslokal ein Frisörsalon. Dieser wurde dieses Jahr von 
einer engagierten Jungunternehmerin neuübernommen. 

Zusätzlich befindet sich parallel zu der Abstellfläche eine LKW-Ladezone. Die dort täglich 
anfahrenden LKWs hantieren mit schwerer Last auf Europaletten für TU (Gußhausstraße 28), 
Druckerei oder Gasthaus. Durch Roller-Abstellfläche wird dies massiv erschwert. 

Ich empfehle der Verkehrs- und Planungskommission, die „gekennzeichnete Abstellfläche“ 15 m 
Richtung Westen, also auf die andere Seite der Fahrradabstellfläche, versetzen zu lassen. 

BR Clemens Gudenus 
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